
Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 1 von 1 -

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 29. Februar
1968 über die gegenseitige Anerkennung von
Gesellschaften und juristischen Personen
JurPersAnerkÜbkG

Ausfertigungsdatum: 18.05.1972

Vollzitat:

"Gesetz zu dem Übereinkommen vom 29. Februar 1968 über die gegenseitige Anerkennung von Gesellschaften
und juristischen Personen vom 18. Mai 1972 (BGBl. 1972 II S. 369), das durch Artikel 25 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 25 G v. 8.12.2010 I 1864

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 26. 5.1972 +++)

Art 1  

Dem in Brüssel am 29. Februar 1968 unterzeichneten Übereinkommen über die gegenseitige Anerkennung von
Gesellschaften und juristischen Personen und dem Protokoll vom gleichen Tag wird zugestimmt. Der Vertrag und
das Protokoll werden nachstehend veröffentlicht.

Art 2  

(weggefallen)

Art 3  

(weggefallen)

Art 4  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Artikel 14 und das Protokoll in Kraft treten, ist im
Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.


